
www.bundesarchiv.de

Anbietung, Übernahme und Erschließung von 
Personalakten und Sachakten mit Personenbezug



Dr. Thekla Kleindienst

www.bundesarchiv.de

Anbietung und Erschließung von Personalakten und Sachakten mit Personenbezug

12. Juni 2024
2

Gliederung

1. Hinführung zum Thema

2. Anbietung, Übernahme und Erschließung von Personalakten

3. Anbietung, Übernahme und Erschließung von Sachakten mit Personenbezug

4. Fazit



Dr. Thekla Kleindienst

www.bundesarchiv.de

Anbietung und Erschließung von Personalakten und Sachakten mit Personenbezug

12. Juni 2024
3

1. Hinführung zum Thema

Leitende Frage:

• Warum ist die Anbietung, Übernahme und Bearbeitung bzw. Erschließung von
personenbezogenen Daten bei den hier zu erörternden Ausprägungen unstrittig und
routiniert?

Grundsätzlich gilt:

§ 5 Anbietung und Abgabe von Unterlagen

(1) Die öffentlichen Stellen des Bundes haben dem Bundesarchiv […] alle Unterlagen, die bei ihnen
vorhanden sind, in ihr Eigentum übergegangen sind oder ihnen zur Nutzung überlassen worden
sind, zur Übernahme anzubieten, wenn

1. sie die Unterlagen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben einschließlich der Wahrung der
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nicht mehr benötigen und

2. ihnen die weitere Aufbewahrung der Unterlagen nicht durch besondere Rechtsvorschriften
gestattet ist.

Darunter fallen auch Personalakten und Sachakten mit Personenbezug
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2. Anbietung und Übernahme von Personalakten
Rechtliche Grundlagen über § 5 BArchG hinaus:

• § 113 Abs. 4 Bundesbeamtengesetz: Die Personalakten sind nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist zu vernichten, sofern sie nicht nach den §§ 5 bis 7 des
Bundesarchivgesetzes vom Bundesarchiv oder einem Landesarchiv übernommen werden.

→ Diese spezialgesetzliche Regelung wurde im Rahmen der Bekanntmachung 1999 in das
BBG nach langen Diskussionen integriert

• Richtlinien zur Personalaktenführung des Bundes vom 22. Januar 2021, Ziffer 16: „Maßgebend
für die Übergabe der Personalakten an das Bundesarchiv Koblenz ist das als Anlage beigefügte
Informationsblatt des Bundesarchivs Koblenz zur Aussonderung und Abgabe von
Personalunterlagen der Bundesverwaltung“

• Informationen des Bundesarchivs zur Aussonderung und Abgabe von Personalakten der
Bundesverwaltung mit der Auflistung der Auswahlkriterien für die Übernahme von
Personalakten und Schilderung des Abgabeverfahrens:

➢ Grundakten, ausgewählte Teilakten

➢ Besoldungsgruppe/Beschäftigtengruppe, ausgewählte Geburtsjahre und -monate,
biografische Hervorhebungsmerkmale

(https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Anbieten/Behoerden-Aussonderung/Personalunterlagen/personalunterlagen.html) 

https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Anbieten/Behoerden-Aussonderung/Personalunterlagen/personalunterlagen.html
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2. Anbietung und Übernahme von Personalakten

• Übernahme der Personalakten in den Sammelbestand Personalakten von Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes (PERS 101)

• Im Bundesarchiv-Bestand PERS 101 befinden sich über 80.000 Akten mit einer Laufzeit ab 1822
bis in die Gegenwart

• Personalakten können enthalten: Personalbögen, Ernennungen, ausführliche Lebensläufe,
Urlaubsanträge, Nebentätigkeit, Beschwerden, Wiedergutmachungsunterlagen, Ehrungen,
Urkunden, Trauerreden, Zeitungsausschnitte ….. (siehe PDF, Anlage 1)
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2. Erschließung von Personalakten

• nach § 11 Abs. 2 BArchG sind Personalakten Archivgut des Bundes, das sich seiner
Zweckbestimmung oder seinem wesentlichen Inhalt nach auf eine oder mehrere natürliche
Personen bezieht

• Entsprechend werden die Personen, zu denen die Akten angelegt sind, als eigene Datensätze
erfasst. Erfasst werden mindestens der Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort,
Sterbedatum, darüber hinaus Angaben zur letzten Dienststelle

• Die Erfassung als Personendatensatz führt automatisch dazu, dass die Akte erst 10 Jahre nach
dem Tod und wenn dieses unbekannt ist, 100 Jahre nach Geburt des Betroffenen
voraussetzungslos recherchierbar und bestellbar ist (Vgl. § 11 Abs. 2 BArchG)

• Die Daten werden mit der parallel geltenden 30-Jahresschutzfrist eingelesen, zum Schutz der
abgebenden Stelle (§ 11 Abs. 1 BArchG)

• Zum Schutz der in den Personalakten genannten Dritten ist eine Benutzungsbeschränkung
gesetzt (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 BArchG), die bis 60 Jahre nach Entstehung der Akte wirkt
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3. Übernahme von Sachakten mit Personenbezug

• Beispielhaft sind hier Einzelfallschilderungen im Kontext von Gesetzgebungen oder Eingaben(-
serien) zu verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Themen an Bundesministerien
oder weitere öffentliche Stellen des Bundes zu nennen

• Diese Akten werden dem Bundesarchiv von den Bundesministerien über Nutzung des
Zwischenarchivverfahrens mit noch laufender Aufbewahrungsfrist

oder

• von den Behörden der Geschäftsbereiche und von weiteren öffentlichen Stellen des Bundes
dem Endarchiv des Bundesarchivs nach Ablauf von Aufbewahrungsfristen angeboten
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3. Erschließung von Sachakten mit Personenbezug

• Diese Akten werden pauschal mit der 30-Jahres-Schutzfrist gemäß § 11 Abs. 1 BArchG
versehen

• Im Zuge der Erschließung dieser Akten wird der Personenbezug festgestellt und eine
Benutzungsbeschränkung gesetzt, die die Akten trotzdem recherchierbar, aber nicht ohne
Weiteres benutzbar macht

• I.d.R. werden diese Akten nach 60 Jahren benutzbar, gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 BArchG

• Unbearbeitete Unterlagen können zwar ggf. recherchiert, aber nicht benutzt werden

• Ggf. nicht explizit erfasste personenbezogene Informationen mit geringerem Schutzniveau
werden im Rahmen der Benutzung durch Verpflichtungen der Benutzerinnen und Benutzer
geschützt

• Nochmalige Prüfung vor einer Digitalisierung der Akten
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Beispiel: Skandal um das Medikament Duogynon

„Bei Duogynon handelte es sich um ein hormonelles Kombinationspräparat des Berliner
Pharmaunternehmens Schering, das von Juni 1950 bis Februar 1981 auf dem bundesdeutschen
Markt verfügbar war (seit September 1978 unter dem Warenzeichen Cumorit). Das Medikament
wurde in verschiedenen Darreichungsformen ausgeboten und war bis 1973 (Dragees) bzw. 1978
(Injektionsform) unter anderem als Schwangerschaftstest indiziert […] Duogynon steht bis heute im
Verdacht, bei Einnahme in der Schwangerschaft Fehlbildungen am Embryo bewirkt zu haben. “

(Quelle: Kurzbericht zum BMG-geförderten Forschungsvorhabens  „ Sachverhaltungsaufklärung zum Handeln deutscher Aufsichtsbehörden bei Registrierung, Zulassung, 
Arzneimittelsicherheit und Marktrücknahme des hormonellen Schwangerschaftstests ,Duogynon´“ 2021; 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Ministerium/Berichte/KURZBERICHT_Duogynon.pdf)

3. Erschließung von Sachakten mit Personenbezug



Dr. Thekla Kleindienst

www.bundesarchiv.de

Anbietung und Erschließung von Personalakten und Sachakten mit Personenbezug

12. Juni 2024
10

3. Erschließung von Sachakten mit Personenbezug

Akten zum Schwangerschaftshormonpräparat Duogynon im Bestand B 208 (Bundesgesundheitsamt)
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3. Erschließung von Sachakten mit Personenbezug

Akten zum Schwangerschaftshormonpräparat Duogynon im Bestand B 208 (Bundesgesundheitsamt)
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Beispiel Duogynon-Skandal

- Es handelt sich um Akten des Bundesgesundheitsamtes

- Diese spiegeln das behördliche Handeln des Bundesgesundheitsamtes, des
Pharmaunternehmens Schering, aber auch persönliche Schicksale wider

- Die zu dem Themenkomplex im Bundesarchiv-Bestand Bundesgesundheitsamt vorliegenden
fünf Akten sind allesamt älter als 30 Jahre

- Akten, in denen sich nur das Handeln von Institutionen ohne weitere schützenswerte Inhalte
widerspiegelt, sind 30 Jahre geschützt

- Akten, die Schilderungen persönlicher Schicksale beinhalten, erhielten einen Schutz von 60
Jahren nach Entstehung der Unterlagen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 BArchG

- Für Beispiele aus den Akten siehe PDF (Anlage 2)

3. Erschließung von Sachakten mit Personenbezug
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Möglichkeiten, die das Archivverwaltungssystem des Bundesarchivs (BASYS) zur differenzierten
Behandlung von schützenswerten Inhalten bietet:

• Erfassung von Personen in einzelnen Datensätzen, sofern die Personen eine Wichtigkeit haben
und mengenmäßig erfasst werden können

• Erfassung von Personen im Aktentitel

• Erfassung von Personen in Enthält-Vermerken

• Erfassung von Personen in Serientiteln

• Akten mit so erfassten personenbezogenen Informationen können bis 60 Jahre nach ihrer
Entstehung geschützt werden

• Bei Nicht-Erfassung der Personen ist trotzdem ein Schutz dieser für eine ungeprüfte Nutzung
möglich

3. Erschließung von Sachakten mit Personenbezug
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4. Fazit

• Die lückenlose Regelung im Bundesbeamtengesetz, Bundesarchivgesetz und in den Richtlinien
zur Personalaktenführung des Bundes ersetzt Einzelabsprachen mit Behörden und führt zu
einem problemlosen Verfahren der Abgabe von Personalakten

• Auch wenn Sachakten schützenswerte personenbezogene Angaben enthalten, werden diese
von Bundesministerien aber auch weiteren Stellen des Bundes regelmäßig an das Bundesarchiv
abgegeben

• Im Wege der archivischen Bearbeitung werden personenbezogene Inhalte ermittelt und die
archivische Verwaltungssoftware kann diese durch eine entsprechende Erschließung und
Rechteverwaltung differenziert verarbeiten
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